
 

            

         

             

      

      

       

   
    

 
    

    
 

 

         

  

 

   
 

  
    
    
    
       

   
 

 
     

  
   
  
  
    

       
     

   

    

   

  

    

 

  

      

 

     

   

 

           

  

    

   

           

            

           

           

         

           

        

       

Senat verwaltung für 
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen 

Senat verwaltung für Wirt chaft, 
Energie und Betriebe 

Senat verwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen – 10707 Berlin 

Nur ele tronisch 

An 

die Senat verwaltungen (ein chließlich 
Senat kanzlei) 

die Bezirk ämter 
die Verwaltung de  Abgeordnetenhau e  
die Prä identin de  Verfa  ung gericht hofe  
die Prä identin de  Rechnung hofe  
die Berliner Beauftragte für Daten chutz und 

Information freiheit 

Nachrichtlich: 
Über die jeweilige Fachverwaltung an: 
die Sonderbehörden 
die nichtrecht fähigen An talten 
die Krankenhau betriebe 
die Eigenge ell chaften 
die gemi chtwirt chaftlichen Unternehmen, 

an denen Berlin überwiegend beteiligt i t 
die Körper chaften, An talten und Stiftungen 

de  öffentlichen Recht  

Ge chäft zeichen (ggf. angeben) 

V M 2 

Frau Fi cher 

Tel. +49 30 90139-3346 

Ge chaeft  telle-

eVergabe@ en tadt.berlin.de 

elektroni che Zugang öffnung 

gemäß § 3a Ab atz 1 VwVfG 

po t@ en tadt.berlin.de 

Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin 

23. Oktober 2023 

Gemeinsames Rundschreiben SenStadt V M / SenWiEnBe II D Nr. 04/2023 

Öffentliche Auftragsvergabe 

hier: eForms – Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren 

Anlage: Mu tertext Recht behelf belehrung 

Die bi herigen EU-Standardformulare werden am 25.10.2023 durch eForm abgelö t. Während die 

bi herigen Formulare  trukturell auf Papierformularen ba ieren, gibt die für eForm  relevante neue 

Durchführung verordnung (EU) 2019/1780) hierzu er tmalig Datenfelder vor, deren Nutzung für die 

Mitglied taaten in Teilen europaweit einheitlich verpflichtend i t, teilwei e die Nutzung nationaler 

Regelungen zulä  t und teil  eine optionale Nutzung vor ieht. 

Mit dem Gemein amen Rund chreiben Nr. 3/2016 vom 12.07.2016 wurde den öffentlichen 

Auftraggebern Berlin  für den Ab chnitt "Recht behelf verfahren/Nachprüfung verfahren" in den EU-

Bekanntmachung mu tern ein Mu tertext zur Verfügung ge tellt. 
Senat verwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin 

barrierefreier Zugang über Haupteingang Fehrbelliner Platz 2 

Fahrverbindungen: U-Bahn: U3 und U7 Fehrbelliner Platz; Bu : 101, 104, 115 Fehrbelliner Platz 

Po tbank Berlin, IBAN: DE47100100100000058100, BIC: PBNKDEFF100 

Berliner Sparka  e, IBAN: DE25100500000990007600, BIC: BELADEBEXXX 

Bunde bank, Filiale Berlin, IBAN: DE53100000000010001520, BIC: MARKDEF1100 

mailto:post@senstadt.berlin.de
mailto:eVergabe@senstadt.berlin.de


 

    

          

             

             

 

               

                

 

         

 

   

            

            

      

 

              

            

          

            

            

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Adre  daten der Zu tändigen Stelle für Recht behelf -/Nachprüfung verfahren können in den 

eForm -Stammdaten erfa  t werden. E  wird ab dem 25.10.23 techni ch nicht mehr möglich  ein, 

Textbau teine, z.B. den Text zur Einlegung von Recht behelfen, al  Template  zu hinterlegen. 

Der auf der Seite 5 bereitge tellte Mu tertext, der auch in Form einer Word-Datei zur Verfügung 

ge tellt wird, mu   daher bi  auf weitere  händi ch bzw. mittel  „copy & pa te“ eingefügt werden. 

Folgende Erläuterungen zu den erforderlichen Angaben in den eForm : 

Erfa  ung von Adre  daten: 

Da die techni che Struktur der neuen eForm -Ma ken nicht mit der bi herigen Stammdaten-Struktur 

der Vergabeplattform Berlin überein timmt,  ollten für die eForm  eigene Stammdaten je Mandant 

durch die örtlichen Admini tratoren erfa  t werden. 

Um die Bearbeitung der eForm -Ma ken für die Anwendenden zu erleichtern, empfiehlt e   ich die 

Adre  daten der Vergabekammer de  Lande  Berlin bei piel wei e al  Organi ation 0002 in den 

eForm -Grunddaten zu hinterlegen (vorau ge etzt al  Organi ation 0001 werden die Adre  daten 

für die jeweilige Behörde bzw. der zentralen Vergabe telle erfa  t). Die Adre  daten der 

Vergabekammer werden  o beim Neuanlegen einer Vergabe au  den eForm -Grunddaten in die 

Vergabe übertragen und dort in der jeweiligen eForm -Ma ke zur Vergabe angezeigt. Alternativ 

können die Anwendenden die Adre  daten händi ch in die jeweilige eForm -Ma ke eintragen. 
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Da  Bild zeigt die eForm -Grunddaten / Adre  daten unter „Organi ationen“: 

Adressdaten der Zuständigen Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren ist in den eForms 

Grunddaten einzutragen (für automatischen Übertrag) oder in den eForms-Mas en im Bereich 

„Organisation“ (händisch in jeder Vergabe). 

Eintragungen im Abschnitt: „Organisation“: 

Offizielle Bezeichnung (BT-500): Vergabe ammer des Landes Berlin 

Regi trierung nummer (BT-501): 11-1300000V00-74 

Internet-Adre  e (BT-505): 

http ://www.berlin.de/ en/wirt chaft/wirt chaft/wirt chaft recht/vergabekammer/ 

Po tan chrift (BT-510): Martin-Luther-Str. 105 

Ort (BT-513): Berlin 

Po tleitzahl (BT-512): 10825 

NUTS-3-Code (BT-507): Berlin 

Land (BT-514): Deutschland 

Eintragungen im Abschnitt: „Konta tstelle“ (zur Organisation): 

Kontakt telle (BT-502): Vergabe ammer des Landes Berlin 

E-Mail (BT-506): vergabe ammer@senweb.berlin.de 
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Telefon (BT-503): +49 3090138316 

Fax (BT-739): +49 3090137613 

Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren 

Offizielle Bezeichnung: (entfällt) 

Po tan chrift: 

Ort: Po tleitzahl: Land: 

E-Mail: Telefon 

Internet-Adre  e: (URL) Fax: 

Recht behelf verfahren/Nachprüfung verfahren 

Achtung! Der Text zur Einlegung von Recht behelfen mu   ab dem 25.10.2023 händi ch (bzw. „copy 

& pa te“) in die eForm -Ma ke im Bereich LOT-000x (Lo ) in der Regi terkarte „Überprüfung“ in den 

Ab chnitt „Fri ten für die Überprüfung“ in da  Feld „Informationen über die Überprüfung fri ten“ (BT-

99) kopiert werden,  iehe unten tehende  Bild: 
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Nachdem die Adre  daten der Vergabekammer de  Lande  Berlin zunäch t in den Stammdaten 

oder unter „Organi ation“ angelegt wurden, kann die jeweilige Organi ation (hier im Bei piel ORG-

0002) im Ab chnitt „Überprüfung  telle“ im Feld „ID-Überprüfung organi ation (OPT-301) 

au gewählt werden. 

Achtung! Die Adre  daten der Vergabekammer werden nur dann al  Bekanntmachung daten an den 

Vermittlung dien t übergeben, wenn die e in den eForm -Ma kenbereichen „LOT“ über die 

ent prechende ORG-000x explizit verwendet / au gewählt wurden. 

Einlegung von Rechtsbehelfen (Eintrag in da  Feld „Informationen über die Überprüfung fri ten“ 

(BT-99)) 

Genaue Angaben zu den Fri ten für die Einlegung von Recht behelfen: 

Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Be anntmachung oder in den 

Vergabeunterlagen er ennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder 

zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Im Übrigen sind Verstöße gegen 

Vergabevorschriften innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen nach Kenntnis gegenüber dem 

Auftraggeber zu rügen. 

Ein Nachprüfungsantrag ist innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des 

Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der zuständigen Vergabe ammer zu 

stellen (§ 160 Gesetz gegenWettbewerbsbeschrän ungen (GWB)). 

Die o.a. Fristen gelten nicht, wenn der Auftraggeber gemäß § 135 Absatz 1 Nr. 2 GWB den 

Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Be anntmachung im Amtsblatt der Europäischen 

Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist. 

Setzt sich ein Auftraggeber über die Unwir sam eit eines geschlossenen Vertrages hinweg, 

indem er die Informations- und Wartepflicht missachtet (§ 134 GWB) oder ohne vorherige 

Veröffentlichung einer Be anntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, 

ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist,  ann die Unwir sam eit nur festgestellt werden, 

wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der 

betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des 

Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden 

ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union be annt 

gemacht, endet die Frist 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Be anntmachung der 

Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union (§ 135 GWB). 

Hinwei : 

Jede Vergabe / Jede  Verfahren verfügt in eForm  techni ch ge ehen über minde ten  ein „Lo “. 

Da  heißt, wird in den Grunddaten eine Vergabe „ohne Lo e“ angelegt, wei en die Ma ken da  Lo  

„LOT-0000“, damit alle relevanten Informationen darge tellt werden können. Eine Vergabe mit drei 
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Lo en, hat demnach auch in der eForm -Ma ke die Lo bereiche LOT 0001, LOT-0002 und LOT-

0003. Die Recht behelf belehrung i t in jedem Lo einzutragen. 

Da  Gemein ame Rund chreiben der Senat verwaltung für Wirt chaft, Technologie und For chung 

und der Senat verwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Nr. 3/2016 vom 12.07.2016 wird 

aufgehoben. 

Verteilerhinweis 

Die e  Rund chreiben wird den ober ten Lande behörden und den Bezirk ämtern von Berlin 

unmittelbar über andt. Die weitere Verteilung an alle nachgeordneten Einrichtungen, juri ti chen 

Per onen de  öffentlichen oder privaten Recht  und Per onenge ell chaften bitte ich in eigener 

Verantwortung zu veranla  en. Darüber hinau  wird da  Rund chreiben unter 

http ://www.berlin.de/ en/ bw/ ervice/rund chreiben/vergabe-und-vertrag we en-abau/  owie 

unter http ://www.berlin.de/vergabe ervice/vergabeleitfaden/rund chreiben/ einge tellt und durch 

den New letter de  RS-Bau und de  Vergabe ervice de  Lande  Berlin bekannt gegeben. Die 

Anmeldung zum New letter i t über http ://  l. tadtentwicklung.berlin.de/mailman/li tinfo.cgi/r -bau 

bzw. über http ://www.berlin.de/vergabe ervice/vergabeleitfaden/new / möglich. 

Im Auftrag 

Schich 
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